
 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 
165. Ratssitzung vom 29. September 2021
 
 
 
4421. 2019/524 

Weisung vom 15.09.2021: 
Motion von Marion Schmid, Corina Ursprung und 12 Mitunterzeichnenden betref-
fend Einführung einer subjektorientierten Subvention für punktuelle Entlastungs-
angebote im Pflege- und Betreuungsbereich für pflegebedürftige Menschen, die 
noch zu Hause leben, Antrag auf Fristerstreckung 

  
Der Stadtrat beantragt sofortige materielle Behandlung und eine Fristerstreckung zur 
Vorlage einer Weisung zur Motion GR Nr. 2019/524. 
 
Der Rat stimmt der sofortigen materiellen Behandlung stillschweigend zu. 
 
Namens des Stadtrats nimmt der Vorsteher des Sozialdepartements Stellung. 
 
Der Rat stimmt dem Antrag des Stadtrats mit 98 gegen 0 Stimmen (bei 0 Enthaltungen) 
zu. 
 
 
Damit ist in Übereinstimmung mit dem Stadtrat beschlossen: 
 
Die Frist zur Erfüllung der am 18. Dezember 2019 überwiesenen Motion, GR Nr. 
2019/524, von Marion Schmid (SP), Corina Ursprung (FDP) und 12 Mitunterzeichnenden 
vom 4. Dezember 2019 betreffend Einführung einer subjektorientierten Subvention für 
punktuelle Entlastungsangebote im Pflege- und Betreuungsbereich für pflegebedürftige 
Menschen, die noch zu Hause leben, wird um sechs Monate bis zum 17. Juni 2022  
verlängert. 
 
Mitteilung an den Stadtrat 
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